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Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

Email v. 23.01.2024 Frau ME 07.02.2024 

Ihre Rückmeldung zum Schreiben 
Ihre LIFG-Anfrage/ Protokoll der Dezernentenkonferenz 

Sehr geehrter Herr 

wir bedanken uns für Ihre Rückmeldung zu unserem Schreiben vom 12.01.2024. 

Zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen können wir folgende Rückmeldung geben: 

1. Gleichförmigkeit der Anträge 

8 7 Abs. 3 LIFG regelt ein Verfahren für Anträge von mehr als 50 Personen, die 
gleichförmig gestellt oder auf dieselben Informationen gerichtet sind. Vorliegend 
ist ihr Antrag Teil eines öffentlichen Aufrufs auf der Webseite des Klimacamps 
und auf Social Media. 

Das Klimacamp hat am 19.12.2023 auf seiner Webseite 

(https://www.klimacampfreiburg.de/klimacamp-schaut-der-stadt-auf-die-finger- 
bewaeltigung-der-klimakrise-muss-oberste-prioritaet-haben/) in einem Beitrag 
mit der Überschrift “Klimacamp schaut der Stadt auf die Finger, Bewältigung 
der Klimakrise muss oberste Priorität haben” darüber informiert, dass es über 
FragDenStaat.de Öffentlich dazu aufgerufen hat, gemeinsam Anträge nach Lan- 
desinformationsfreiheitsgesetz zu stellen. 

  

Ziel der gemeinsamen Antragstellung sei es, die Protokolle der Dezernenten- 
konferenz der letzten zwei Jahre zu erhalten. 
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Insgesamt seien dazu bereits 105 Anfragen bei der Stadt gestellt worden. 

Ausweislich der Angaben auf FragDenStaat.de (https://fragdenstaat.de/kam- 
pagnen/dezernentenkonferenzprotokolle-freiburg-im-breisgau/) beabsichtigt 

das Klimacamp mit diesem Vorgehen und diesem gezielten Aufruf durch ein 

abgestimmtes Verfahren zu ermitteln, welche Prioritäten in der Dezernenten- 
konferenz in den letzten zwei Jahren gesetzt wurden. 

Bei uns sind im Dezember 2023 und Januar 2024 zahlreiche und vom Wortlaut 

her weitgehend identische Anträge nach LIFG eingegangen, die alle darauf ge- 
richtet sind, jeweils ein Protokoll der Dezernentenkonferenz aus den letzten 
zwei Jahren zu erhalten. \ 

Auch Ihr Antrag ist als Teil des oben genannten Aufrufs zur Antragseinreichung 
zu werten, entspricht er der Form und des Inhalts nach dem Aufruf. 

Ihr Antrag zielt damit darauf ab, die Informationen, die im o. g. Aufruf beschrie- 
ben und vom Klimacamp inhaltlich begehrt werden, zu erhalten. 

Wir sehen daher nach rechtlicher Prüfung die Voraussetzungen des $ 7 Abs. 3 
LIFG als erfüllt an und werten ihren Antrag als gleichförmig gestellt und inhalt- 

lich auf dieselbe Information der Protokolle der Dezernentenkonferenz aus den 
letzten zwei Jahren gerichtet. 

Wir haben Sie daher mit Schreiben vom 12.01.2024 nach $ 7 Abs.3 LIFG i.V.m. 
88 17,18 LVwVfG aufgefordert, uns einen Vertreter für die ordnungsgemäße 

Durchführung des Verwaltungsverfahrens zu benennen und Ihnen hierfür eine 
Frist von vier Wochen gesetzt. Dieser Aufforderung sind Sie bislang nicht nach- 
gekommen. 

. Anfrage einfacher Art 

Der Anspruch auf die begehrte Information ist vorliegend nicht kostenfrei, denn 
die begehrte Information ist keine “einfache Anfrage” im Sinne des LIFG. Als 
Maßstab für die Einstufung als “einfache Anfrage” i.S.v. $ 10 Abs. 3 LIFG ist der 
jeweilige Verwaltungsaufwand, der bei der Bearbeitung des Antrags auf Infor- 
mationszugang entsteht (Recherche, Prüfung etc.). Dies gilt auch dann, wenn 
Sie sich auf die Tagesordnung begrenzen. 

Weder die Protokolle noch die Tagesordnungspunkte der Dezernentenkonfe- 

renz können nicht ohne vorherige Prüfung nach dem Landesinformationsfrei- 
heitsgesetz herausgegeben werden. 

Vielmehr kommen hinsichtlich der Inhalte der Protokolle und der Tagesord- 
nungspunkte die Ausschlussgründe des $ 4 Abs. 1 Nr. 2 (nachteilige Auswir- 
kungen für die Belange der öffentlichen Sicherheit), Nr. 6 (nachteilige Auswir- 
kungen auf die Vertraulichkeit von Beratungen und Entscheidungsprozessen), 
Nr. 9 (Interessen der informationspflichtigen Stellen im Wirtschaftsverkehr) und 
datenschutzrechtliche Aspekte in Betracht.
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Die jeweiligen Protokolle und Tagesordnungen sind daher sorgfältig auf die ge- 
nannten Ausschlussgründe und der dahinterstehenden Inhalte etwaiger Vorla- 

gen hin zu überprüfen und eine rechtliche Abwägung muss vorgenommen wer- 

den, was einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand erfordert. 

Eine ungeprüfte Weitergabe der Inhalte der Protokolle und der Tagesordnungs- 

punkte ist nicht vom LIFG gedeckt. 

Nachdem der o. g. Verwaltungsaufwand erheblich ist, weisen wir auch vorsorglich da- 
rauf hin, dass eine Bearbeitung der hohen Anzahl der eingegangenen Anträge schritt- 
weise innerhalb von drei Monaten erfolgen kann (Fristverlängerung gem. 8 7 Abs. 7S. 
2 LIFG). 

Wir weisen darauf hin, dass die Bearbeitungsfrist nach $ 7 Abs. 7 LIFG bis zum 0. 9. 
vierwöchigen Fristablauf zur Vertreterbestellung gehemmt ist. 

Ferner weisen wir darauf hin, dass die Tagesordnung und Vorlagen des Freiburger 

Gemeinderats Öffentlich zugänglich sind. Dieser ist gemäß $ 24 Abs. 1 GemO das 
Hauptorgan der Gemeinde, das die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest- 
legt und über alle Angelegenheiten der Gemeinde entscheidet, wenn keine Sonderzu- 
ständigkeit des Bürgermeisters vorliegt. Gemäß $ 35 Abs. 1 GemO sind die Sitzung 

des Gemeinderats und ihre Unterlagen öffentlich. Die Dezernentenkonferenz ist hin- 

gegen ein verwaltungsinternes Gremium. 

Auf der Website der Stadt finden Sie hierzu alle Informationen. 

Grüßen     
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